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	▶ Fördermittel für die Kanzlei
Digitale infrastruktur wird bundes- und landesweit wieder gefördert

| Seit dem 22.6.22 stehen wieder Fördertöpfe für die Digitalisierung (in der 
Anwaltskanzlei) zur Auszahlung bereit. |

Für freiberuflich Tätige gibt es auf Bundesebene die  „Digital Jetzt“-Förde-
rung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (iww.de/s6753; 
siehe dazu auch schon AK 21, 167).

Auf Landesebene bietet z. B. Hessen als Bundesland mit bundesweit einer 
der höchsten Anwaltsdichten ein attraktives Förderprogramm: Der „DIGI- 
Zuschuss“ ermöglicht es, IKT-Hard- und Software (Informations- und Kom-
munikationstechnik) zur Digitalisierung von Produkten, Dienstleistungen und 
Betriebsprozessen anzuschaffen, eine Sicherheitslösung zu implementieren 
und Mitarbeiter auf den neuen digitalen Systemen zu schulen (Einzelheiten 
zur nächsten Förderrunde seit dem 30.8.22: iww.de/s6735; Quelle: RA-MICRO 
News, mehr lesen unter iww.de/s6734).

(mitgeteilt von Raphael Szkola, Berlin)
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	▶ Elektronischer Rechtsverkehr
Wer unnötig wartet, prüft nicht „zeitnah“ 

| Für den beA-Versand gelten die gleichen Grundsätze, wie seinerzeit für 
Telefaxsendungen. So muss die Kanzlei nach dem Verschicken prüfen, ob 
die elektronische Eingangsbestätigung (eEB) des Gerichts eingeht. Es 
 genügt nicht, wenn das Personal nur angewiesen ist, den erfolgreichen Ver-
sand per beA zu prüfen (OVG Nordrhein-Westfalen 22.6.22, 31 A 373/22.O, 
Abruf-Nr. 230752). |

In dem aktuellen Fall hatte sich weder der Anwalt eine Absendebestätigung 
der verschickten Berufungsschrift anzeigen lassen noch hatte das Kanzlei-
personal dies kontrolliert. Jene Kontrolle war zwar in der Kanzlei angeordnet 
worden, wäre aber allein auch nicht ausreichend gewesen. Denn ob der ver-
sendete Schriftsatz erfolgreich an das Gericht übermittelt wurde, lässt sich 
so nicht sicherstellen. Zu einer wirksamen Eingangskontrolle gehört viel-
mehr unmissverständlich, die gerichtlich eingehende Eingangsbestätigung 
auf alle mit der Nachricht versendeten Dokumente zu kontrollieren (OLG 
München AK 22, 114). Nur diese eEB verschafft dem Absender Gewissheit und 
wird automatisch bei Eingang generiert. 

Wenn der Anwalt die eEB nicht „zeitnah“ erhält, muss er damit rechnen, dass 
die Übermittlung fehlgeschlagen ist. Ggf. muss er auf Fehler beim Übermitt-
lungsvorgang prüfen und einen erneuten Versand beginnen. War dies nicht 
möglich oder gab es Störungen in der beA-Infrastruktur, muss er dies dem 
Gericht darlegen (iww.de/ak, Abruf-Nr. 45867285). Die Einlassung, dass die 
„Eingangsbestätigung nicht bekannt“ sei, genügt kaum für eine Wiederein-
setzung. Dass und wann der Anwalt angeordnet hat, Eingangsbestätigungen 
zu prüfen, sollte in einer allgemeinen Arbeitsanweisung der Kanzlei doku-
mentiert sein (Musterformulierung unter iww.de/ak, Abruf-Nr. 42249377).
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